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Richtlinie zur IT-gestützten 
Quartalsabrechnung der 
Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein

Erste Änderungsanzeige

Die Richtlinie zur IT-gestützten Quartalsabrechnung der Kas-
senärztlichen Vereinigung Nordrhein wird wie folgt geändert
bzw. ergänzt:

I. In Kapitel 2.1.1, Satz 3, wird „sowie Blueray DVDs“ 
gestrichen.

Die vollständige und aktualisierte Fassung der Richtlinie kann
unter www.kvno.de im Bereich „Praxis“ | „IT in der Praxis“ ein-
gesehen werden.

Vertreterversammlung der KV Nordrhein
Die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereini-
gung Nordrhein tritt am 03.12.2011 zu ihrer 6. Sitzung in 
der 14. Wahlperiode zusammen. Die Sitzung beginnt um
10.00 Uhr im großen Sitzungssaal im Haus der Ärzteschaft, 
Tersteegenstraße 9 in Düsseldorf. Die Sitzung ist öffentlich.

Auslegung der Bilanz des Jahres 2010 sowie des 
Haushaltsplanes für das Geschäftsjahr 2012

Entsprechend des Beschlusses der Vertreterversammlung
vom 10.06.1961 liegen bei den Kreisstellen der Kassenärzt-
lichen Vereinigung Nordrhein in der Zeit vom 07.11.2011 bis
02.12.2011 (während der Dienstzeiten) die Bilanz des Jahres
2010 sowie der Haushaltsplan für das Geschäftsjahr 2012
der zuständigen Bezirksstelle und der Kassenärztlichen Ver-
einigung Nordrhein zur Einsichtnahme für die Mitglieder der
Kreisstelle aus.

§ 15
Gültigkeit des Vertrages

(1) Dieser Vertrag tritt mit Wirkung vom 01.07.2011 in Kraft. Er
kann mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Quar-
tals schriftlich gekündigt werden.

(2) Dieser Vertrag ersetzt den Vertrag vom 06.05.2003. 

§ 16
Salvatorische Klausel

Sollten Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder
werden oder sollte sich in dieser Vereinbarung eine Lücke her-
ausstellen, so wird infolgedessen die Gültigkeit der übrigen Be-
stimmungen der Vereinbarung nicht berührt. Anstelle der un-
wirksamen Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Lücke ist ei-
ne angemessene Regelung zu vereinbaren, die dem am Näch-
sten kommen soll, was die Vertragsschließenden gewollt haben
oder nach Sinn und Zweck der Vereinbarung gewollt haben wür-
den, soweit sie den Punkt beachtet hätten.

Düsseldorf, Dortmund, den 18.08.2011

Kassenärztliche Vereinigung Kassenärztliche Vereinigung
Nordrhein Nordrhein
Dr. med Peter Potthoff Bernhard Brautmeier
Vorsitzender des Vorstands Vorstand

Kassenärztliche Vereinigung
Westfalen-Lippe
Dr. Nordmann
2. Vorsitzender des Vorstandes

Innenministerium des
Landes Nordrhein-Westfalen
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WERDEN SIE TEAMPLAYER.
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Bitte schicken Sie mir unverbindlich 

 Informationen zur Mitarbeit im Projekt

 Allgemeine Informationen über ärzte ohne grenzen

 Informationen zu Spendenmöglichkeiten

Mit ärzte ohne grenzen helfen Sie Menschen in Not. 
Schnell, unkompliziert und in rund 60 Ländern weltweit. Unsere Teams 
arbeiten oft in Konfl iktgebieten – selbst unter schwierigsten Bedingungen. 
Ein Einsatz, der sich lohnt: www.aerzte-ohne-grenzen.de/mitarbeiten Träger des Friedensnobelpreises


